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Rat der 
Europäischen Union  

 
 
 
 
 
 
Brüssel, den 7. Februar 2017 
(OR. en) 
 
 
5913/17 
 
 
 
 
COPEN 28  
EUROJUST 18 
EJN 7 

 

 

  

  

 

VERMERK 
Absender: Herr Maurizio Massari, Ständiger Vertreter, Ständige Vertretung Italiens bei 

der Europäischen Union 
vom 21. Dezember 2016 
Empfänger: Frau Christine Roger, Generaldirektorin, Rat der Europäischen Union 
Betr.: Rahmenbeschluss 2002/465/JI des Rates über gemeinsame 

Ermittlungsgruppen  
-   Mitteilung Italiens 

  

Sehr geehrte Frau Generaldirektorin, 

Italien hat den Rahmenbeschluss 2002/465/JI des Rates über gemeinsame Ermittlungsgruppen 

durch das Gesetzesdekret Nr. 34 vom 15. Februar 2016, das seit dem 25. März 2016 in Kraft ist, 

umgesetzt. 

Hiermit übermittle ich Ihnen einen Vermerk des italienischen Ministeriums der Justiz über die 

Umsetzung des genannten Rahmenbeschlusses mit dem Wortlaut des Umsetzungsrechtsakts auf 

Italienisch sowie einer informellen Übersetzung ins Englische. (*) 

 

(Schlussformel) 

(gez.) Maurizio Massari 

_________________ 

 

(*) Der Wortlaut des Gesetzes wurde nicht wiedergegeben. 
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ANLAGE 

 

Ministero della Giustizia 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia 

Direzione Generale della Giustizia Penale 
 

An: DAS GENERALSEKRETARIAT DES RATES 

DIE KOMMISSION 

 

von: 

 

Der STÄNDIGEN VERTRETUNG DER ITALIENISCHEN REPUBLIK 

BEI DER EUROPÄISCHEN UNION 

 

Betr.: Mitteilung gemäß Artikel 4 des Rahmenbeschlusses 2002/465/JI vom 13. Juni 2002 über 

gemeinsame Ermittlungsgruppen 

 

Die Italienische Republik darf Ihnen mitteilen, dass der im Betreff angegebene Rahmenbeschluss 

durch das Gesetzesdekret Nr. 34 vom 15. Februar 2016 mit Bestimmungen zur Umsetzung des 

Rahmenbeschlusses 2002/465/JHA des Rates vom 13. Juni 2002 über gemeinsame 

Ermittlungsgruppen in innerstaatliches Recht, das im Amtsblatt der Italienischen Republik Nr. 58 

vom 10. März 2016 veröffentlicht wurde und am 25. März 2016 in Kraft getreten ist, vollständig 

umgesetzt wurde.  
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Folglich wird Italien ab dem 25. März 2016 die im Rahmenbeschluss 2002/465/JI vorgesehenen 

Verfahren anwenden. 

Der Wortlaut des Gesetzesdekrets Nr. 34 vom 15. Februar 2016 ist zusammen mit einer 

Übersetzung ins Englische beigefügt.  

Rom, 

Raffaele Piccirillo 

GENERALDIREKTOR 

 


